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Der  Oberste  Gerichtshof  hat  als  Revisionsgericht 

durch  den  Vizepräsidenten  des  Obersten  Gerichtshofes 

Dr. Schubert  als  Vorsitzenden  sowie  durch  die  Hofräte  des 

Obersten  Gerichtshofes  Dr.  Schlosser,  Dr.  Schiemer, 

Dr. Gerstenecker  und  Dr.  Rohrer  als  weitere  Richter  in  der 

Rechtssache  der  klagenden  Partei  Dr.  Harald  H*****,  wider 

die  beklagte  Partei  P***** Handelsgesellschaft  mbH,  *****, 

vertreten  durch  Dr.Gerald  Kleinschuster,  Dr.  Hans  Günther 

Medwed  und  Dr. Gert  Kleinschuster,  Rechtsanwälte  in  Graz, 

wegen 80.389,20 S sA, infolge außerordentlicher Revision der 

klagenden  Partei  gegen  das  Urteil  des  Oberlandesgerichtes 

Graz  als  Berufungsgerichtes  vom  15.  April  1993, 

GZ 3 R 172/92-20,  womit  infolge  Berufung  der  beklagten 

Partei  das  Urteil  des  Landesgerichtes  für  Zivilrechtssachen 

Graz  vom  31.  März 1992,  GZ 13 Cg 7/92-11,  abgeändert 

wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

B e s c h l u ß

gefaßt:

Der  außerordentlichen  Revision  wird  Folge 

gegeben.  Das Urteil  des  Berufungsgerichtes,  das  in  Ansehung 

der  Verwerfung  der  Nichtigkeitsberufung  als  unangefochten 

unberührt  bleibt,  wird  aufgehoben  und  dem  Gericht  zweiter 
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Instanz  eine  neuerliche  Entscheidung  über  die  Berufung  der 

beklagten Partei aufgetragen.

Die  Kosten  des  Revisionsverfahrens  sind  weitere 

Kosten des Berufungsverfahrens.

B e g r ü n d u n g :

Der  klagende  Rechtsanwalt  erbrachte  für  die 

beklagte  Partei  außergerichtliche  anwaltliche 

Beratungstätigkeit  und  schrieb  am  6.  Mai 1991  an  die 

beklagte  Partei:  „......  die  Angelegenheit  ist  erledigt,  ich 

wünsche  Ihnen  dabei  viel  Erfolg.  Ich  darf  dies  zum  Anlaß 

nehmen,  die  Kosten  für  die  Bemühungen  meiner  Kanzlei  in 

der  Zeit  vom  27.2.91  bis  dato  in  der  tariflichen  Höhe  von 

S 68.670,-  zuzüglich  mwst.pflichtiger  Barauslagen  S  485,-, 

zusammen  S 69.155,-  zuzüglich  20 % MWSt  S 13.821,-, 

insgesamt  daher  S 82.986,-  zu  verzeichnen  und  ersuche  um 

freundlichen  Begleich.“  Der  Beklagtenvertreter  ersuchte  mit 

Brief  vom 3. September 1991 namens der  beklagten  Partei  um 

Aufschlüsselung  der  Honorarnote  vom  6.  Mai 1991  und  um 

Bekanntgabe,  von  welcher  Bemessungsgrundlage  der  Kläger 

bei der Berechnung des Honorars ausgegangen sei. Der Kläger 

reagierte mit Brief vom 11.  September 1991:

„1) Ich  bin  bei  meiner  Honorarabrechnung  von 

einem  Streitwert  von  S  1 Mio.  ausgegangen,  was  ich  Ihrer 

Mandantschaft  mit  Schreiben  vom  12.Juni  d.J. 

bekanntgegeben  habe.  In  einem  Telefonat  erklärte  mir 

Herr  ........  (Geschäftsführer  der  beklagten  Partei),  daß  er 

zahlen  werde,  jedoch  derzeit  auf  Grund  verschiedener 

Umstände -  auch  betreffend  die  Sache  ......  - nicht 

zahlungsfähig  sei.  Zahlung  wurde  mir  von  Herrn  ...... 

(Geschäftsführer  der  beklagten  Partei)  jedoch  ausdrücklich 
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zusagt.  2) Bei  der  Beratung  ergaben  sich  19/2  Konferenzen, 

4 Telefonate und 1 Brief. .......“.

Der  Kläger  begehrt  von  der  beklagten  Partei  für 

seine  Beratungstätigkeit  ein  Honorar  von  82.986  S sA.  Die 

beklagte  Partei  räumt  ein,  daß  dem  Kläger  dem  Grunde  nach 

ein  Honoraranspruch  zustehe,  bestreitet  aber  die  Höhe  und 

wendet  mangelnde  Fälligkeit  ein,  weil  der  Kläger  seinen 

Honoraranspruch  nicht  aufgeschlüsselt  habe.  Der  Kläger 

repliziert,  daß  „in  einer  Honorarnote  bzw  in  einem 

ergänzenden  Schreiben  dazu  entsprechende  ausführliche  und 

genügende Angaben gemacht“ worden seien.

Das  Erstgericht  gab  dem 

Klagebegehren - entsprechend  dem  Ergebnis  des  Gutachtens 

des  Sachverständigen  Rechtsanwalt  Dr.Reiner  G***** mit 

einem  Teilbetrag  von  80.389,20 S  sA  statt  und  wies  das 

Mehrbegehren  von  2.586,80 S sA  (rechtskräftig)  ab.  Die 

Fälligkeit  des  klägerischen  Honorars  ergebe  sich  aus  der 

Rechnungslegung  mit  der  Honorarnote  vom  6.  Mai 1991  und 

dem Schreiben des Klägers vom 12.  Juni 1991.

Die  zweite  Instanz  verwarf  den 

Nichtigkeitseinwand in der Berufung der beklagten Partei  und 

änderte  im  übrigen  das  Ersturteil  iS  einer  gänzlichen 

Klagsabweisung mangels  Fälligkeit  ab,  weil  der  Kläger  keine 

ordnungsgemäße  Honorarnote  gelegt  und  nicht  ausdrücklich 

erklärt  habe,  das Ergebnis des Sachverständigengutachtens als 

Ergänzung seiner Rechnungslegung zu übernehmen.

Die  außerordentliche  Revision  des  Klägers  ist 

zulässig und berechtigt.

Wo  die  Ermittlung  des  Entgeltsanspruches  nach 

der  Natur  des  Geschäftes  und  den  Umständen  des  Falles  eine 

genaue  Abrechnung  der  erbrachten  Leistungen  und 
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aufgewendeten  Kosten  voraussetzt,  ist  die  Fälligkeit  des 

Entgeltes  mit  der  ordnungsgemäßen  Rechnungslegung 

verknüpft  (5 Ob 43/92 =  RdW 1992,  400  ua).  Auch  die 

Fälligkeit  des  Honoraranspruches  eines  Rechtsanwaltes 

gegenüber  seinem  Mandanten  ist  mangels  anderslautender 

Vereinbarung  von  der  Legung  einer  Honorarnote  abhängig. 

Dabei  hat  auch  ein  Rechtsanwalt  seine  Honorarnote  nach  den 

Grundsätzen  ordentlicher  Rechnungslegung  zu  erstellen 

(SZ 62/102 =  AnwBl 1990,  45  mit  Anm  von  Pritz ; 

4 Ob 573, 1529/89  ua).  Eine  solche  Rechnung  hat  alle 

Angaben  zu  enthalten,  die  dem  Mandanten  eine  Überprüfung 

der  Angemessenheit  (§  1152  ABGB)  ermöglicht  (SZ 62/102; 

JBl 1986,  450;  1 Ob  608/92;  Krejci  in  Rummel2,  Rz 12  zu 

§ 1170  ABGB  mwN).  Der  Umfang  der 

Rechnungslegungspflicht  ist  nach  der  Natur  des  Geschäftes 

und  den  Umständen  des  Falles  auf  das  Verkehrsübliche 

abzustellen  (Krejci  aaO  Rz 12).  Im  vorliegenden  Fall 

entspricht  die  im  Brief  vom  6.  Mai 1991  vorgenommene 

Aufschlüsselung der Kosten für die Bemühungen, Barauslagen 

und  Umsatzsteuer  diesen  Anforderungen  zweifellos  nicht.  Im 

Brief  an  den  Beklagtenvertreter  vom  11.  September 1991 

beziffert  zwar  der  Kläger  -  entsprechend  dem  Ersuchen  des 

Beklagtenvertreters  vom 3.  September 1991 - den „Streitwert“ 

mit  1,000.000 S  und  nimmt  eine  Aufschlüsselung  seiner 

Leistungen  (Beratung  der  beklagten  Partei  19/2  (Stunden) 

Konferenzen,  vier  Telefonate  und  ein  Brief)  vor.  Angesichts 

der Tätigkeit  des Klägers, wie sie sich aus dem Gutachten des 

Sachverständigen  ON 5  AS 29 ff,  basierend  auf  dem  Handakt 

des  Klägers  ergibt,  kann  diese  Aufschlüsselung  in  Ansehung 

der  Telefonate  und  dem verfaßten  Brief  nicht  als  ausreichend 

erkannt  werden.  Insoweit  ist  der  Auffassung  des 

Berufungsgerichtes beizutreten.
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Der  Einwand  mangelnder  Fälligkeit  ist  aber 

unbeachtlich,  wenn  der  Rechnungslegungspflichtige  die 

Mängel der Abrechnung im Zuge des Rechtsstreites über seine 

Entgeltsansprüche  behebt  (5  Ob 43/92 = RdW 1992,  400). 

Hier  sind  die  zuerst  nicht  ausreichend  deutlich  spezifizierten 

Leistungen  des  Klägers  dann  im  Gutachten  des 

Sachverständigen  ON 5  und  dessen  Beilage  A  im  einzelnen 

aufgeschlüsselt  worden.  Hat  der  Kläger  die  Richtigkeit  der 

vom Sachverständigen im Prozeß gemachten Aufstellung  - wie 

hier - nicht  bestritten,  dann hat  der Beklagte  damit  eindeutige 

Klarheit  über  all  das  gewonnen,  was  er  durch  eine 

ordnungsgemäß  gelegte  Rechnung  erfahren  hätte;  er  kann 

daher  nicht  mehr  daraus,  daß  die  Rechnung  zunächst 

(teilweise)  unüberprüfbar  war,  die  mangelnde  Fälligkeit  der 

Honorarforderung ableiten (vgl WoBl  1989, 162; 5 Ob 43/92). 

Die  auf  die  Entscheidung  MietSlg  31.236  gestützte 

Auffassung  der  zweiten  Instanz,  der  Kläger  müsse  im 

Verfahren  das  Ergebnis  des  Sachverständigengutachtens 

ausdrücklich zur Grundlage seines Entgeltsanspruches machen 

und  damit  seine  Rechnungslegungspflicht  erfüllen,  weil  ein 

Sachverständigengutachten  (als  Beweismittel)  ein 

erforderliches  Vorbringen  nicht  ersetze,  ist  durch  die 

Entscheidung nicht gedeckt, wird doch dort bloß verlangt,  daß 

der  Rechnungslegungspflichtige  eindeutig   zu  erklären  hat,  ob 

er  die  erst  durch  das  Sachverständigengutachten  erfolgten 

Klarstellungen  als  Ergänzung  seiner  Rechnungslegung 

übernimmt.  Die  Erklärung  kann  somit  auch  schlüssig 

erfolgen,  sofern  sie  nur  eindeutig  ist.  Es  handelt  sich  dabei 

um keine Prozeßerklärung.  Hier  hat  der  Kläger  das  auf  seinen 

Unterlagen  beruhende   Sachverständigengutachten  nicht 

bestritten  und  vorgebracht  (ON 10  AS 67),  der 

Sachverständige  habe  von  ihm  den  gesamten  Handakt  zur 
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Erstattung  des  Gutachtens  über  Aufforderung  erhalten  und 

sämtliche  Urkunden  seien  dem  Sachverständigen  zur 

Gutachtenserstellung  übermittelt  worden.  Damit  wird  nach 

Auffassung  des  erkennenden  Senates  vom  klagenden 

Rechtsanwalt  ausreichend  deutlich  iS  des  §  863  ABGB 

erklärt,  daß  er  nicht  nur  die  Ergebnisse  des  Gutachtens  des 

Sachverständigen  billigt,  sondern  diese  Ergebnisse  auch  zur 

Ergänzung  seiner  bis  dahin  unvollständigen  Rechnungslegung 

gegenüber  seinem hier  beklagten  Mandanten  macht.  Damit  ist 

die  Fälligkeit  des  klägerischen  Honoraranspruches  in  der 

Tagsatzung vom 18.März 1992 eingetreten.

Der  außerordentlichen  Revision  ist  Folge  zu 

geben  und  das  Urteil  zweiter  Instanz  aufzuheben.  Das 

Berufungsgericht  wird  sich  mit  dem  übrigen 

Berufungsvorbringen  der  beklagten  Partei 

auseinanderzusetzen haben.

Der Kostenvorbehalt gründet sich auf § 52  ZPO.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 25. Jänner 1994

Dr. S c h u b e r t
Für die Richtigkeit  der Ausfertigung

der Leiter der Geschäftsabteilung:


